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I Einleitung 

 

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück plant mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 400 

"Gewerbegebiet Kiefernweg" die Ausweisung  eines Gewerbegebietes am östlichen Rand 

des Stadtzentrums. 

Mit der Kleinen Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) wurde der besondere 

Artenschutz in Deutschland im Dezember 2007 gesetzlich konkretisiert und an die 

europäischen Vorgaben angepasst. Den Bestimmungen des BNatSchG folgend sind bei 

allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren die Belange des 

Artenschutzes gesondert zu prüfen.  

Hierzu beauftragte das Büro WoltersPartner aus Coesfeld als das mit der städtebaulichen 

Planung beauftragtes Büro den Verfasser im Dezember 2015 mit der Durchführung 

faunistischer Erfassungen der Brutvögel, Fledermäuse und Reptilien und der Erstellung einer 

artenschutzrechtlichen Prüfung (ASP), entsprechend der Vorgaben des 

Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und der Stufe II der Verwaltungsvorschrift 

Artenschutz Nordrhein-Westfalens. 

 

Die vorliegende ASP hat zum Ziel: 

 Ermittlung und Darstellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach 

§ 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich 

geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-

Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können. 

 Prüfung, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den 

Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, sofern erforderlich, gegeben sind. 
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II Rechtlicher Rahmen 

 

Mit der Kleinen Novelle des BNatSchG wurden im Dezember 2007 die Regelungen zum 

gesetzlichen Artenschutz deutlich aufgewertet. Auch in der neuesten Fassung des 

BNatSchG vom 29.07.2009 bestehen diese Regelungen, unter Änderung der Paragraphen, 

fort. Demnach ist es verboten,  

 

„wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören“ (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG); 

 

„wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 

zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert“ (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG); 

 

sowie die „Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 

geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören“ (§ 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

 

Ein Verstoß gegen das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG liegt nicht vor, sofern die 

ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang weiterhin erhalten bleibt (§ 44 Abs. 5 BNatSchG). Soweit erforderlich, 

können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Ein Eingriff ist daher 

nicht zulässig, wenn die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht weiter erfüllt werden kann. 

 

Ausnahmen von den Verboten des § 44 können nur zugelassen werden (§ 45 Abs. 7) 

 zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger 

gemeinwirtschaftlicher Schäden, 

 zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen 

Zwecken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 



Artenschutzrechtliche Prüfung (ASP) - Bebauungsplan Nr. 400 "Gewerbegebiet Kiefernweg" der 
Stadt Rheda-Wiedenbrück 

 7 

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, 

einschließlich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der 

maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 

einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

 

Ausnahmen sind nicht zulässig, wenn 

 es zumutbare Alternativen gibt und 

 sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art verschlechtert. 

 

Eine Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG von den Verboten nach § 44 BNatSchG kann 

nur gewährt werden, sofern Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vorliegen 

oder wenn im Einzelfall eine „unzumutbare Belastung“ vorliegt. 

 

Von Relevanz ist auch das europäische Artenschutzrecht in Form der Vogelschutzrichtlinie 

(Richtlinie des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 

79/409/EWG, kodifizierte Fassung vom 30. November 2009).  

 

Nach Artikel 1 betrifft die Richtlinie die Erhaltung sämtlicher wildlebenden Vogelarten und gilt 

für Vögel, ihre Eier, Nester und Lebensräume.  

 

Nach Artikel 5 treffen die Mitgliedsstaaten Maßnahmen zum Verbot „des absichtlichen 

Tötens und Fangens…“, „der absichtlichen Zerstörung oder Beschädigung von Nestern und 

Eiern…“, sowie des „absichtlichen Störens, insbesondere während der Brut- und 

Aufzuchtzeit…“.  

 

Nach Artikel 9 kann von den Verbotsmaßnahmen des Artikels 5 u.a. abgewichen werden „im 

Interesse der Volksgesundheit und öffentlichen Sicherheit“, „zur Abwendung erheblicher 

Schäden“ in der Landwirtschaft, für Forschung und Lehre.  

 

Schließlich regelt Artikel 13, dass „die Anwendung der aufgrund dieser Richtlinie getroffenen 

Maßnahmen… in Bezug auf die Erhaltung aller unter Artikel 1 fallenden Vogelarten nicht zu 

einer Verschlechterung der derzeitigen Lage führen“ darf. 
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III Vorhabensbeschreibung und Wirkungsprognose 

 

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 400 

"Gewerbegebiet Kiefernweg". Der Bebauungsplan umfasst nach derzeitiger Abgrenzung eine 

Größe von ca. 10,4 ha (vgl. Abbildung 1). Abbildung 2 zeigt den derzeitigen Entwurf des 

Bebauungsplanes (Stand 04.12.2018). 

 

Das Plangebiet liegt im östlichen Stadtgebiet von Rheda-Wiedenbrück. Es wird im 

Nordwesten und Norden durch Wohnbebauung und im Süden und Südwesten durch 

Gewerbebebauung begrenzt. Im Osten grenzt ein größeres Waldgebiet an, das seinerseits 

von Wohnbebauung, der Autobahn A2 und der Bundesstraße B 64 eingerahmt ist. Im 

Plangebiet verläuft die Anwohnerstraße "Kiefernweg" von Norden nach Süden. Die innerhalb 

des Bebauungsplanvorhabens gelegenen Flächen werden derzeit überwiegend als Grünland 

sowie in Teilen als Ackerland genutzt. Im Plangebiet liegen zwei Hofstellen, von denen die 

südliche nicht mehr bewohnt ist. Angrenzend an beide Hofstellen befinden sich Bestände 

alter Obstbäume. Das östlich gelegene Waldgebiet wird von Aufforstungen von Kiefern und 

Fichten dominiert. Im nördlichen Teil des Gehölzes befindet sich ein Bestand älterer Eichen 

und Buchen. Im Westen wurde das Bebauungsplanvorhaben nachträglich um mehrere 

Grundstücke mit Gewerbebebauung sowie um ein Grundstück mit Wohnbebauung erweitert. 

Am Südrand des Bebauungsplanvorhabens befinden sich an der Anschlussstelle 

Holunderstraße/Kiefernweg straßenbegleitende Anpflanzungen von Einzelbäumen und 

Sträuchern. 

Nach Ansicht aktueller Luftbilder von Anfang 2018 waren die im südlichen Teil des 

Plangebietes liegenden Gebäude einer ehemaligen Hofstelle sowie die hieran angrenzende 

Obstwiese samt der dort 2016 noch bestehenden Höhlenbäume nicht mehr vorhanden. Auch 

die Baureihen entlang der Holunderstraße und des Kiefernweges, hierunter ebenfalls 

einzelne Höhlenbäume, wurden gerodet. Anzunehmen ist, dass die Maßnahmen als 

vorbereitende Maßnahme auf das geplante Bebauungsplanverfahren durchgeführt wurden 

und mit diesem im Zusammenhang stehen. Der erfolgte Grünlandumbruch, die Rodung der 

vorhandenen Obstwiese sowie der Abbruch der ehemaligen Hofstelle umfassen ein 

Flächenareal von ca. 1,8 ha. 
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Abbildung 1: Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 400 „Gewerbegebiet Kiefernweg“ der Stadt Rheda-Wiedenbrück. Das Luftbild stammt vermutlich aus 

dem Jahr 2017. Die Gebäude und Gehölzbestände im südlichen Plangebiet waren noch vorhanden. 
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Abbildung 2: Entwurf zum Bebauungsplanes Nr. 400 „Gewerbegebiet Kiefernweg" der Stadt Rheda-Wiedenbrück. 



Artenschutzrechtliche Prüfung (ASP) - Bebauungsplan Nr. 400 "Gewerbegebiet Kiefernweg" der 
Stadt Rheda-Wiedenbrück 

 10 

Der Bebauungsplanentwurf sieht eine großflächige Gewerbegebietsentwicklung im 

Plangebiet vor. Die Grundflächenzahl beträgt einheitlich für alle Teilflächen 0,8, die 

Geschossflächenzahl 2,4. Die Gebäudehöhe wird auf 87 m ü. NHN, entsprechend einer 

Gebäudehöhe von ca. 15 m begrenzt. Im Nordosten des Vorhabens wird die Gebäudehöhe 

abweichend auf 82 m ü. NHN, entprechend ca. 10 m festgelegt. Ein vorhandenes Wohnhaus 

im Nordosten des Vorhabens (Kiefernweg 17) wird im Bebauungsplanentwurf als 

Wohngebiet dargestellt. Angrenzend sind öffentliche Grünflächen mit einer 

Zweckbestimmung als Schutz- und Trenngrün geplant. Im nordwestlichen Teil des 

Gewerbegebietes ist im Übergang zur dortigen Wohnbebauung eine Fläche für 

Versorgungsanlagen und die Abwasserbeseitigung geplant.  

Die Erschließung des Gewerbegebietes soll von Süden über einen Ausbau des 

Kiefernweges und der Anschlussstelle an die Holunderstraße erfolgen. Mehrere Baumreihen 

entlang der Holunderstraße und des Kiefernweges sind in der Darstellung des 

Bebauungsplanes nicht zum Erhalt vorgesehen und bleiben daher vermutlich nicht erhalten. 

Innerhalb des Gewerbegebietes sind zwei nach Westen und Osten verlaufende Stichstraßen 

mit Wendehämmern geplant. Am östlichen Rand des Gewerbegebietes ist ein ca. 5 m breiter 

Saum (Schutz- und Trenngrün) zum benachbarten Waldgebiet geplant. Die Baugrenze der 

westlich an den Wald angrenzenden Gewerbegrundstücke wurde so gewählt, dass die 

Gewerbebebauung einen Abstand von ca. 20 m zum derzeitigen Waldrand hält. 

 

Im Rahmen der vorliegenden ASP wird geprüft, ob der geplante Bebauungsplan Nr. 400 

"Gewerbegebiet Kiefernweg" zu Verstößen gegen die artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG führen kann. 

 

Mit den geplanten Vorhaben sind verschiedene Wirkungen verbunden, die einen Einfluss auf 

das Plangebiet und die in der näheren Umgebung lebenden Tierarten haben können und 

daher potenziell zu Verstößen gegen die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach 

§ 44 BNatSchG führen können. Die folgende Wirkungsprognose hat zum Ziel, die 

potenziellen Wirkungen der Vorhaben zu benennen. Die eigentliche Prüfung der 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände wird jedoch erst im Rahmen der 

„Artenschutzrechtlichen Prüfung“ (Kapitel V) vorgenommen. 
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Anlagenbedingte Wirkungen 

 

 Anlagenbedingt können verschiedene Störreize, insbesondere Kulisseneffekte, 

auftreten, die zur Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG (Störung) führen können. 

 

 Durch das Vorhaben wird es anlagenbedingt in Verbindung mit einer Baufeldräumung 

zum Verlust oder zur Entwertung von Strukturen kommen, die Tieren als 

Lebensstätte dienen oder dienen können. Potenziell sind hierdurch auch 

Lebensstätten (Brut-, Nahrungs- und Ruhestätten) artenschutzrechtlich geschützter 

Tierarten betroffen. Das Vorhaben kann daher zu einem Verlust von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Lebensraumverlust) führen. 

 

Baubedingte Wirkungen 

 

 Baubedingt kann es zur Tötung von Tieren und somit zur Erfüllung der 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung) kommen. Denkbar ist 

beispielsweise die Tötung von Individuen und derer Fortpflanzungsstadien während 

der Baufeldräumung. 

 

 Baubedingt können verschiedene Störreize, insbesondere Licht- und 

Schallimmissionen auftreten, die zur Erfüllung von Verbotstatbeständen nach 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) führen können. 

 

 Baubedingt kann es durch die Fällung von Gehölzen und die Baufeldräumung zum 

Verlust oder zur Entwertung von Strukturen kommen, die Tieren als Lebensstätte 

dienen oder dienen können. Potenziell sind hierdurch auch Lebensstätten (Brut-, 

Nahrungs- und Ruhestätten) artenschutzrechtlich geschützter Tierarten betroffen. Die 

Vorhaben können daher zu einem Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nach 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Lebensraumverlust) führen. 

 

 

Betriebsbedingte Wirkungen 

 

 Betriebsbedingt können verschiedene Störreize, insbesondere Licht- und 

Schallimmissionen auftreten, die zur Erfüllung von Verbotstatbeständen nach 
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§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) oder einer Entwertung angrenzender 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

(Lebensraumverlust) führen können. 

 

 

Weitere relevante Wirkungen und Wechselwirkungen durch das Vorhaben auf die 

artenschutzrechtlich zu prüfenden Tierarten sind nicht zu erwarten. Die oben benannten 

Wirkungen werden, sofern sie auftreten, nicht nur einen Einfluss auf das eigentliche Baufeld 

entfalten, sondern auch in die nähere Umgebung abstrahlen. 



Artenschutzrechtliche Prüfung (ASP) - Bebauungsplan Nr. 400 "Gewerbegebiet Kiefernweg" der 
Stadt Rheda-Wiedenbrück 

 13 

IV Planungsrelevante Arten 

Auf Grundlage der vom Verfasser im Jahr 2016 durchgeführten faunistischen 

Untersuchungen sind nach Abgleich mit LANUV (2019) im Rahmen der 

artenschutzrechtlichen Prüfung die in Nordrhein-Westfalen planungsrelevante Vogelarten 

Feldsperling, Mäusebussard, Schwarzspecht, Sperber und Star sowie die Fledermausarten 

Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, Mückenfledermaus, 

Rauhautfledermaus und Zwergfledermaus "Art für Art" einzeln zu prüfen. Ferner sind 

pauschal die im Plangebiet vorkommenden europäischen Vogelarten sowie die 

Fledermausgattungen Myotis und Nyctalus zu prüfen.  

Vorkommen weiterer in Nordrhein-Westfalen planungsrelevanter Brutvogel- und 

Fledermausarten können mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. 
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V Artenschutzrechtliche Prüfung 

Mit dem „Protokoll einer artenschutzrechtlichen Prüfung“ hat das MUNLV NRW (Ministerium 

für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-

Westfalens) eine Grundlage veröffentlicht, mit der Art für Art alle relevanten Aspekte der 

artenschutzrechtlichen Prüfung nachvollziehbar dokumentiert werden können (Kiel 2007). 

Prüftexte zu den einzelnen Arten befinden sich in den artenschutzrechtlichen Protokollen in 

Kapitel VIII dieses Gutachtens. Verwendet wird die aktuelle Version der 

Artenschutzprotokolle (Juli 2018), welche die Veränderungen des BNatSchG zum 

01.03.2010 berücksichtigt. Die Gefährdungseinstufung der einzelnen Arten erfolgt anhand 

Grüneberg et al. (2015), Grüneberg et al. (2016), Meinig et al. (2009) und Meinig et al. 

(2010). 

 

Ergebnisse der Prüfung 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung) 

Brutvögel 

Im Plangebiet bestehen Vorkommen verschiedener europäischer Vogelarten. Insbesondere 

im Rahmen von Gehölzfäll- und Rodungsarbeiten kann eine Tötung von einzelnen Individuen 

europäischer Vogelarten oder derer Fortpflanzungsstadien nicht mit Sicherheit 

ausgeschlossen werden. Unter Anwendung einer Bauzeitenregelung die Entfernung und die 

Rodung von Gehölzen betreffend können Tötungen europäischer Vogelarten sicher 

ausgeschlossen werden. 

2016 wurde in einem ehemaligen Hofgebäude im südlichen Teil des Plangebietes ein 

Brutvorkommen der in Nordrhein-Westfalen planungsrelevanten Vogelart Star festgestellt. In 

den ehemaligen Hofgebäuden sowie im Bereich der angrenzenden Obstwiese waren 2016 

zudem Brutvorkommen verschiedener europäischer Vogelarten festgestellt worden. Anfang 

2018 waren die Gebäude und die Obstwiese nicht mehr vorhanden. Ob im Rahmen des 

Gebäudeabbruchs sowie der Rodung der vorhandenen höhlenreichen Obstbäume Verstöße 

gegen das Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfolgten, ist nicht bekannt. In 

Teilen des Bebauungsplanvorhabens ist bereits eine Gewerbebebauung vorhanden. Auf 

Ebene des Bebauungsplanes ist kein konkreter Abbruch dieser Gebäude vorgesehen. Auch 

wurden die Gebäude im südwestlichen Teil des Bebauungsplanes im Rahmen der 

faunistischen Erfassungen nur in Teilen mit erfasst. Sollte ein Gebäudeabbruch vorgesehen 
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sein, ist eine separate artenschutzrechtliche Prüfung auf Ebene des Abbruchvorhabens 

durchzuführen.  

Die 2016 festgestellten Vorkommen der planungsrelevanten Brutvogelarten Feldsperling, 

Mäusebussard, Schwarzspecht und Sperber liegen außerhalb der zum Eingriff 

vorgesehenen Flächen. Eine Tötung von Individuen der Arten kann nach derzeitigem Stand 

der Planung sicher ausgeschlossen werden. 

 

Fledermäuse 

Fledermausquartiere in Bäumen (Baumhöhlen oder tiefen Spalten) sind im nordöstlichen Teil 

des Plangebietes in einem Alteichen- und Buchenbestand im dortigen Waldgebiet 

anzunehmen. Dieses liegt außerhalb der zum Eingriff vorgesehenen Flächen.  

In den im Plangebiet ehemals vorhandenen Gebäuden und Höhlenbäumen wurden 2016 

keine größeren Quartiergemeinschaften von Fledermäusen nachgewiesen. Grundsätzlich 

waren jedoch Einstands- und Zwischenquartiere einzelner Fledermäuse, insbesondere von 

Breitflügelfledermaus und Zwergfledermaus, an den leerstehenden Hofgebäuden nicht 

auszuschließen. Zudem waren potenziell Einstands- und Zwischenquartiere von 

Fledermäusen mit Quartieren in Baumhöhlen und -spalten vorhanden. Ob im Rahmen des 

Gebäudeabbruchs sowie der Rodung der vorhandenen höhlenreichen Obstbäume Verstöße 

gegen das Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfolgten, ist nicht bekannt.  

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Brutvögel 

Die 2016 festgestellten Vorkommen der planungsrelevanten Brutvogelarten Feldsperling, 

Mäusebussard, Schwarzspecht, Sperber liegen außerhalb der zum Eingriff vorgesehenen 

Flächen. Die Brutplätze von Mäusebussard, Schwarzspecht und Sperber liegen hierbei 

außerhalb des direkten Sichtbereiches zum Vorhaben. Zudem wurde 2016 ein Brutpaar des 

Stars innerhalb des Plangebietes in einem mittlerweile nicht mehr vorhandenen Gebäude 

festgestellt. Feldsperling und Star gelten allgemein als Kulturfolger und als verhältnismäßig 

störungstolerant. Erhebliche Störungen auf Populationsniveau im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 

2 BNatSchG können sicher ausgeschlossen werden. 
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Fledermäuse 

Im Bereich des Vorhabens können vermehrt Lichtimmissionen durch die Beleuchtung von 

Straßen, Parkplätzen, Hofflächen und Gebäuden auftreten. Insbesondere im Bereich der 

östlich angrenzenden Waldflächen sind aufgrund von Lichtverschmutzung Störungen von 

Fledermäusen in ihren Jagdgebieten nicht auszuschließen. Der östlich an das Plangebiet 

angrenzende Waldrand stellt entsprechend der faunistischen Erfassungen 2016 ein 

Jagdgebiet von mittlerer Bedeutung für Fledermäuse dar. Insbesondere die in dem 

Waldgebiet vorkommenden Arten der Gattung Myotis gelten als empfindlich gegenüber 

Lichtimmissionen. Andere Arten wie Breitflügelfledermaus und Zwergfledermaus suchen im 

städtischen Umfeld hingegen auch teils gezielt Laternen und andere Lichtquellen zur Jagd 

auf, da diese vermehrt Insekten anziehen. Erhebliche Störungen auf Populationsniveau im 

Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sind nach gutachterlicher Einschätzung jedoch für 

keine der im Plangebiet 2016 festgestellten Fledermausarten und -gattungen anzunehmen. 

Die auftretenden Lichtimmissionen werden unbestritten Störwirkungen entfalten. Die 

Störwirkungen der Lichtimmissionen werden nach gutachterlicher Einschätzung nicht derart 

stark ausfallen, dass grundlegend negative Effekte auf den Erhaltungszustand der einzelnen 

Fledermausarten und -gattungen anzunehmen sind. Es wird jedoch empfohlen, ein 

Lichtmanagementkonzept für die betroffenen Bereiche zu erstellen. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Beschädigung und Zerstörung von Lebensstätten) 

Brutvögel 

Die 2016 festgestellten Vorkommen der planungsrelevanten Brutvogelarten Feldsperling, 

Mäusebussard, Schwarzspecht und Sperber liegen außerhalb der zum Eingriff 

vorgesehenen Flächen. Eine Beschädigung der eigentlichen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten kann sicher ausgeschlossen werden. Für Feldsperling, Mäusebussard und 

Sperber werden in Folge des Vorhabens Nahrungs- und Jagdflächen entfallen und zukünftig 

nicht mehr für die Arten nutzbar sein. Nach gutachterlicher Einschätzung bleibt jedoch trotz 

dieser Einschränkung vorhandener Nahrungsflächen die ökologische Funktion der 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten erhalten. Für den Feldsperling verbleiben Garten- und 

Grünlandstrukturen nordwestlich an das Bebauungsplanvorhaben angrenzend. Für 

Mäusebussard und Sperber verbleiben im lokalen Zusammenhang ausreichend Jagdflächen 

im Bereich des auch zu Brut genutzten Gehölzes sowie östlich hiervon. Für den 

Mäusebussard ist insbesondere eine Nutzung der Grünflächen im Bereich der 

Anschlussstelle der B 64 an die BAB 2 anzunehmen. 
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Im Jahr 2016 wurde in einem ehemaligen Hofgebäude im südwestlichen Plangebiet ein 

Brutvorkommen des Stars festgestellt. Nach gutachterlicher Einschätzung handelte es sich 

bei den an das Gebäude angrenzenden, teilweise mit Obstgehölzen bestandenen 

Grünlandflächen in ihrer Funktion als Nahrungs- und Jagdgebiet um einen essentiellen 

Bestandteil der Fortpflanzungs- und Ruhestätte der Art. Als essentielle Nahrungsfläche ist in 

diesem Zusammenhang ein ca. 1,8 ha großes Areal im Südwesten des Plangebietes zu 

betrachten. Kiel (2007) weist darauf hin, dass Funktions-, Nahrungs- und Jagdbereiche nur 

dann artenschutzrechtlich von Relevanz sind, wenn die Fortpflanzungs- und Ruhestätte in 

ihrer Funktion auf deren Erhalt angewiesen sind und auch diese essentielle 

Habitatbestandteile darstellen. Dieses ist im vorliegenden Planverfahren sicher der Fall. Da 

im Rahmen des Vorhabens auch die angrenzenden Grülandflächen nicht erhalten bleiben 

werden – insgesamt sind ca. 4,7 ha Grünland und Obstwiese zur Umwandlung in 

Gewerbeflächen vorgesehen – ist davon auszugehen, dass die ökologische Funktion der 

Fortpflanzungs- und Ruhestätte des Stars im räumlichen Zusammenhang nicht mit 

Sicherheit erhalten bleibt. Die Anwendung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen im Sinne 

von CEF-Maßnahmen ist notwendig, um Verstöße nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG sicher 

ausschließen zu können und um die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzung- 

und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang sicher zu erhalten. Eine Beurteilung, 

inwiefern aufgrund des Abbruchs des ehemaligen Hofgebäudes und des Umbruch des 

vorhandenen Grünlands bereits ein Verstoß nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG vorliegt, ist 

nicht Bestandteil dieser artenschutzrechtlichen Prüfung. 

Für alle europäischen Vogelarten die in Nordrhein-Westfalen nicht als planungsrelevant 

gelten, ist anzunehmen, dass auch nach Umsetzung des Vorhabens die ökologische 

Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt 

(vgl. Kiel 2007). 

 

Fledermäuse 

Innerhalb des Plangebietes wurden 2016 keine größeren Quartiervorkommen von 

Fledermäusen bekannt. Kleinere Quartiervorkommen, insbesondere Einstands- und 

Zwischenquartiere einzelner Fledermäuse können hingegen nicht ausgeschlossen werden. 

Nach gutachterlicher Einschätzung ist davon auszugehen, dass die ökologische Funktion der 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten für alle Fledermausarten im räumlichen Zusammenhang 

sicher erhalten bleibt. Bekannte Quartiervorkommen von Fledermäusen der Gattung Myotis 

liegen außerhalb des Eingriffsbereichs des Vorhabens und bleiben sicher erhalten. 
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Das Plangebiet wird von den Fledermausarten Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler, 

Kleiner Abendsegler, Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus und Zwergfledermaus sowie 

von Fledermäusen der Gattungen Myotis und Nyctalus zur Jagd genutzt. Die zur Jagd 

genutzten Habitatstrukturen werden im Rahmen des geplanten Vorhabens nicht erhalten 

bleiben. Unter anderem sind ca. 4,7 ha Grünland und Obstwiese zur Umwandlung in 

Gewerbefläche vorgesehen. Vergleichbare Grünlandstrukturen sind im lokalen Umfeld des 

Vorhabens nur in geringem Umfang vorhanden. Jedoch bestehen andere Strukturen, 

insbesondere Waldrand und Saumstrukturen, die von Fledermäusen zur Jagd genutzt 

werden können. Insbesondere da 2016 keine größeren Quartiere von Fledermäusen im 

Plangebiet und angrenzend (mit Ausnahme von Fledermäusen der Gattung Myotis) 

festgestellt wurden, ist anzunehmen, dass die im Plangebiet vorhandenen Jagdhabitate für 

alle zu prüfenden Fledermausarten und -gattungen keinen essentiellen Bestandteil der 

Fortpflanzung- und Ruhestätten darstellen. Es ist anzunehmen, dass für alle 

Fledermausarten und -gattungen die ökologische Funktion der Fortpflanzung- und 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang auch in Hinblick auf die Nutzung als Jagdhabitat 

sicher erhalten bleibt. Spezifische Flugstraßen oder Leitstrukturen von Fledermäusen 

wurden 2016 nicht festgestellt. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG (Wildlebende Pflanzen) 

Im Plangebiet sind keine Vorkommen planungsrelevanter Pflanzenarten zu erwarten. 

 

§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG (Erhaltung der ökologischen Funktion im räumlichen 

Zusammenhang) 

Die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang wird unter Anwendung 

vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen im Sinne von CEF-Maßnahmen für alle 

planungsrelevanten Arten sowie die europäischen Vogelarten weiterhin erfüllt. 
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VI Zulässigkeit des Vorhabens 
 

Das geplante Bebauungsplanvorhaben Nr. 400 „Gewerbegebiet Kiefernweg“ der Stadt 

Rheda-Wiedenbrück ist aus artenschutzrechtlicher Sicht unter Anwendung einer 

Bauzeitenregelung die Entfernung und die Rodung von Gehölzen betreffend (europäischer 

Vogelarten) und vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen im Sinne von CEF-Maßnahmen 

(Star) zulässig. Artenschutzrechtliche Bedenken bestehen nicht. 

 

Bauzeitenregelung die Entfernung und die Rodung von Gehölzen betreffend 

(europäische Vogelarten) 

Vorkommen europäischer Vogelarten in den zur Entfernung und zur Rodung vorgesehenen 

Gehölzen können nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Eine Bauzeitenregelung die 

Entfernung und die Rodung von Gehölzen betreffend ist notwendig, um Verstöße gegen das 

Zugriffsverbot nach § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung) sicher ausschließen zu können. 

Maßnahmen betreffend die Entfernung und die Rodung von Gehölzen können nur 

zwischen dem 01.10. eines Jahres und dem 28./29.02. des Folgejahres durchgeführt 

werden. Dies umfasst auch Sträucher, Hecken und Ziergehölze. Zwischen dem 01.03. 

und dem 30.09. eines Jahres ist im Regelfall keine Durchführung dieser Maßnahmen 

möglich. 

 

Ausnahme von der Bauzeitenregelung 

Wird im Rahmen einer gesonderten artenschutzrechtlichen Begehung der Nachweis 

erbracht, dass alle Brutvögel ihre Brut beendet haben, bzw. derzeit keine Brut vorliegt, sind 

Maßnahmen die Entfernung und die Rodung von Gehölzen betreffend gegebenenfalls auch 

während der Sperrzeit möglich. 

 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen im Sinne von CEF-Maßnahmen (Star) 

 

Durch das Vorhaben entfällt die ökologische Funktion einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

eines Revierpaares des Stars. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

sind notwendig, um die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungsstätte im 

räumlichen Zusammenhang sicher zu erhalten und Verstöße gegen das Zugriffsverbot nach 
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§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG  (Beschädigung und Zerstörung von Lebensstätten) sicher zu 

vermeiden. 

Im Regelfall orientieren sich die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen in Gestaltung und 

Größe an den Vorgaben des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 

und Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen (MKULNV 2013). Da der Star erst nach 

Veröffentlichung des Leitfadens als gefährdet und dann mit zeitlicher Verzögerung als in 

Nordrhein-Westfalen planungsrelevante Art eingestuft wurde, bestehen bislang keine 

konkreten Vorgaben. Der benannte Ausgleich orientiert sich daher in Umfang und Gestaltung 

an Arten, die häufig mit dem Star vergesellschaftet vorkommen und ähnliche bis 

vergleichbare Habitatansprüche besitzen und ebenfalls als gefährdet oder stark gefährdet 

gelten. Dieses sind im Einzelnen die Arten Gartenrotschwanz, Mehlschwalbe, 

Rauchschwalbe, Schleiereule und Steinkauz. MKULNV (2013) benennt für die meisten Arten 

einen Maßnahmenbedarf im Verhältnis von mindestens 1:1 im Verhältnis zur 

Beeinträchtigung. Ein Flächenausgleich von 1,8 ha bzw. 4,7 ha überplanten Grünlandes und 

Obstwiese wird im vorliegenden Fall jedoch als unverhältnismäßig angesehen. Artspezifisch 

sieht der Leitfaden beispielsweise für den Gartenrotschwanz eine Mindestfläche von 1 ha, für 

den Steinkauz von 5 ha vor. Nach gutachterlicher Einschätzung ist für einen wirkungsvollen 

Ausgleich für die Vogelart Star eine Maßnahme mit einem Flächenumfang von mindestens 

0,75 ha erforderlich. 

 

Entwicklung baumbestandenen Grünlandes / Anlage von Extensivgrünland 

(Streuobstwiese, O3.1.3 / O 1.1) 

 

Im lokalen Umfeld des geplanten Eingriffs (ca. 3 km Umkreis, max. 10 km Umkreis) ist 

Ackerfläche im Umfang von mindestens 0,75 ha in extensiviertes Grünland / 

Streuobstwiese umzuwandeln. Ziel der Maßnahme ist die Anlage einer extensiven und 

nährstoffarmen Obstwiese mit lückiger (ruderaler) Bodenvegetation. Innerhalb der 

Fläche ist ein gemischter Bestand von Obstbäumen lokaler, erprobter, robuster und 

langlebiger Sorten anzupflanzen und regelmäßig zu pflegen. Es sind ausschließlich 

Hochstämme zu verwenden. Hierbei sollte ein Anteil von ca. 85% Prozent 

Apfelbäumen verwendet werden. Die restlichen 15% sind zu gleichen Anteilen auf 

Anpflanzungen von Birnen-, Pflaumen- und Kirschbäumen zu verteilen. Die 

Obstbäume sind regelmäßig und in angemessenen Abständen durch einen Fachmann 

zu beschneiden. Der Erhalt von Totholz und die Bildung von Baumhöhlen sind im 

Gegensatz zum kommerziellen Anbau von Obst gewünscht und sind im Rahmen der 

Pflegemaßnahmen zu berücksichtigen. Eingegangene Obstbäume sind durch 
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Neuanpflanzungen zu ersetzen. Die Fläche ist ohne den Einsatz von Bioziden und im 

Regelfall ohne Düngung zu bewirtschaften. Eine Weidenutzung ist eine Mahdnutzung 

vorzuziehen. Im Falle einer Mahdnutzung ist in den ersten Nutzungsjahren durch 

vermehrte Mahden und Entnahme des Mahdguts eine Aushagerung des Oberbodens 

herbeizuführen.  

 

Anbringen von Nisthilfen (Av1.1) 

Im lokalen Umfeld der Ausgleichsfläche (max. 300 m Radius) sind an vorhandenen 

Altgehölzen (idealerweise an Stieleichen oder Obstbäumen) mindestens 5 (Verhältnis 

1:5) für die Art geeignete Nisthilfen fachgerecht zu errichten. Empfohlen werden 

langlebige Nisthilfen aus Holzbeton. 

 

Im Sinne einer CEF-Maßnahme müssen die Ausgleichsmaßnahmen funktionsbereit 

fertig gestellt werden, bevor eine Inanspruchnahme der derzeitigen Lebensstätten 

erfolgen kann. 

 

Empfehlungen 

Lichtmanagement (Fledermäuse) 

Durch betriebsbedingte Lichtimmissionen im östlichen Teil des Gewerbegebietes im 

Übergang zum benachbarten Waldgebiet können Störungen von Fledermäusen entlang ihrer 

Jagdgebiete auftreten, ohne dass hierdurch jedoch artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 

ausgelöst werden. Es wird empfohlen, das Lichtmanagement des Vorhabens anzupassen 

und insbesondere anfallende Lichtimmissionen in Richtung der südlich gelegenen Allee zu 

minimieren. Hierzu wird die Erstellung eines Lichtmanagementkonzeptes empfohlen. 
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VIII Artenschutzrechtliche Prüfprotokolle 

 

 



Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) – Gesamtprotokoll –  
 
A.)     Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben) 
 

Allgemeine Angaben  
 

 
 
 

Plan/Vorhaben (Bezeichnung):                                                                                                                           . 
 
 

Plan-/Vorhabenträger (Name):                                                   Antragstellung (Datum):                                     . 
 
 
 
 

 

Stufe I:    Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren) 
 

 

Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten die 
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung 
des Vorhabens ausgelöst werden? 
g 

 

 
 ja 

 

 
 nein 

Stufe II:  Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 
               (unter Voraussetzung der unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“) beschriebenen Maßnahmen und Gründe) 

 
 

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“:   

 Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichs-
maßnahmen oder eines Risikomanagements)?  
G 

 
 ja 

 
 nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüft wurden: 
Begründung: Bei den folgenden Arten liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche Störung 
der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen 
oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es handelt sich um Irrgäste bzw. um Allerweltsarten mit einem landesweit 
günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Außerdem liegen keine ernst zu nehmende Hinweise auf einen 
nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung rechtfertigen würden.
 
 

Stufe III: Ausnahmeverfahren  
 

 

Nur wenn Frage in Stufe II „ja“:   

 1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
      Interesses gerechtfertigt? 

 

 ja 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?   ja  nein 
 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogel- 

       arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
g 

 

 ja 
 

 nein 

  
 
 
 
 
 

 

. 
 



 
Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
 

 

Nur wenn alle Fragen in Stufe III „ja“: 
   Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden  

      öffentlichen Interesses gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand  
      der Populationen wird sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV- 
      Arten günstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem.  
      § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  
 

 
 

Nur wenn Frage 3. in Stufe III „nein“: 
(weil bei einer FFH-Anhang IV-Art bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vorliegt) 

   Durch die Erteilung der Ausnahme wird sich der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht  
      weiter verschlechtern und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes wird nicht  
      behindert. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  
 

Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG 
 

 

Nur wenn eine der Fragen in Stufe III „nein“: 
   Im Zusammenhang mit privaten Gründen liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine  

      Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt. 
       
 
 

 

 Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung. 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  
 
 
 

 
 

 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  
 
 
 

 
 

 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  
 
 
 

 
 

 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  
 
 
 

 
 

 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  
 
 
 

 
 

 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  
 
 
 

 
 

 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  
 
 
 

 
 

 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  
 
 
 

 
 

 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
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1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 
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      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  
 
 
 

 
 

 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
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Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
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       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
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       der lokalen Population verschlechtern könnte? 
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       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
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 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
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                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
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 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
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       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  
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B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
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Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
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       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
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